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Gesetzgebender Rath, -8. Merz.
(Fortsetzung.)

(Beschluß der Botschaft an den Voll;. Rath, betreffend
die Gülerveräusserungen des Stifts St. Gallen.)

Der gesetzgebende Rath ersucht Sie/ B. Voll;.
Räthe! erwähnte Regierungsstellen einzuladen / über fol.
gcà bestimmte Eintragen/ mit möglichster Beschlenm-

gung, zuverläßige» Bericht zu ertheilen:

1) Ob nicht unter der ehemaligen Acbtischen Regie-

rung/ zur Gültigkeit einer Veräusserung von Gottes-
Hausgütern, die Bevstimmung des Abtes und Conven-
tes durchaus erforderlich gewesen sey?

2) Wann eigentlich die Fürstl. Stistscommißion sey

errichtet worden? Ob seit ihrer Errichtung/ der Con-
sens derselben und zwar noch während der Anwesenheit
des Fürstabt PancraZ/ zu Veräusserungcn von Gottes-
hausgülern hingereicht habe?

z) Ob diese Stistscommißion nach der Entfernung
djes Fürstabts noch forlbestanden und wie lange?

4) Ob im Fall sie fortbestanden, die Fürstl. Statt-
Halter, ohne den Consens dieser Commißwn, irgend eine
Gütervcräusscrung gültig contrahiren konnten?

5) Ob diese leztern schon vor Errichtung der Stifts-
commißion und nachwärts, seit Errichtung derselben,
aber vor der Entfernung des Fürstabts, dergleichen Gü-
rcrveräusserm'.gcn jemals comrahirt habe»

Die gleiche Commißion erstattet folgenden Bericht,
dessen Antrag angenommen wird:

B. Gesetzgeber! Schon unterm i;. Hornung stellte
der Voilz, Rath in seiner Botschaft vom 9. Horn, vor,
daß von den zahlreichen Creditor«.'» des chmaligen Stifts
St. Gatlcn mit Ungestüm die Adbczahlung einer Sume
Vvn ungcfchx 254000 Fr. begehrt werde, und daß diese

Drangforderungen, zu Verhütung des Nachtheils, dce

mit einer so beträchtlichen Güterveräusserung vcrbundm
wäre, auf 6598; Fr. herabgesezc worden seyen, deren
Bezahlung unverschieblich gemacht werden müsse; daher
schon damals der Botschaft des Voll;. Raths ein
Schatzungstablcau von beschwerlichen Häusern und an«
dem kleinen Besitzungen, die diesem Stift zugehören,
beygelegt, und die Bevollmächtigung andcgchrt ward,
die gesetzliche Versteigerung derselben vornehmen zu kön,
neu. Allein die Beschaffenheit der damaligen Schätzung
bewog Ihre Finanzcommißion, wegen dem nach einge,
holten Berichten allzu gering erfundenen Schatzungsbe.
trag von 5-624 Fr., Ihnen B. G. anzurathen, eine

zweyte, mit dem wahren Werth und dem Ertrage die.
ftr Güter besser übereinstimmende Schätzung vornehmen
zu lassen. »

Eine zweyte Botschaft des Vollz. Raths hat nun von
dem Erfolg, durch Einsendung des zweyten Schätzung?«
tableau, Ihnen B. G. Bekanntschaft gegeben; und
Ihre FinanzcvlMißion, welche Sie mit Untersuchung
desselben beladen haben, hat demnach die Ehre, Ihnen
darüber folgenden Bericht zu erstatten:

In dem zweyten Tableau sind die nemlichm Güter,
die in dem ersten Tableau enthalten waren, mit Aus.
schlnß eines Häuslcins und eines kleinen Städeli ', wcl.
ches in der Schatzungssumme des erste» Tableau begrif«
fen war, aber im zweyten Tableau nicht zum Vorschein
kommt, gcwürdigel worden um 66,24 Fr.

Hingegen betrug die erste Schätzung, mit Inbegriff
des im zw«)tcn Tableau ausgelassenen Häuslein und
Stäveli im Distrikt Unter.Rheinthal, 52624 Fr wo«
von abzuziehen ist die Schätzung des lezcen Effekts im
Unter-Rheinlhal >45 Fr. ; also daß die erste Schätzung
der im 2ten Tableau enthaltenen Güter mehr nicht be» >

tragt, als 52479 Fr., und durch diese Berechnung das



zweyte Schatzungstableau cine Ueöcrfchatzung enthaltet
von >4845 Fr.

Nach dieser Untersuchung und auf wiederholt einge-

zogeue Berichte, glaubt nun Ihre Finanzcommißion Ih-
nen, V Gesetzgeber dermalen anrathen zu können, in
Hoffnung eines guten Erlöses und eines bessern Nutzens

für die chinalige Stift St. Gallen, die folgenden in dem

Zweyten Tableau enthaltenen Güter zum Verkauf, nach

bcygesczter Schätzung und unter Vorbehalt der Bestä-

»lgung, gesetzlich versteigern zu lassen:

Im Distrikt St. Gallen.
1. Die Hofkanzlerey in St. Fiden, Hans, Scheune,

Garten und i 1/2 Iuch. Wiesen: gcschäzt 9018 Fr.
2. In St. Fiden Doktors Haus, ein Wohnhaus

samt Garten: gesch. zaoo Fr.
z.. Der grosse Garten in St. Fiden, ein altes Haus,

Schöpf», ungefehr 1 z/4 Iuch.Garten: gefch. 4z6z Fr.

Im Diftrikt Rorfchach.
r. Wyler im Rorschacherberg, eine Trotte und 2

Iuch. Reben: gesch. 262z Fr.
2. Die Ebaetweid im Rorschacherberg, i/z Zehnd

Stâdeli, r Iuch. Weid und 1/2 Iuch. Wald: gesch.

4,6 Fr.
Wulpulier Haus in Nsrschach ein Wohnhaus:

gesch. 28 z s Fr.
4. Das Hundbigische Haus, ein Wohnhans und

Nebengebäude: gesch. 4727 Fr.
5. Die obere Färb, ein Haus, Stadel, Farbhaus

vnd 2 Margen: gesch. 4400 Fr.
s. Die untere Fard, ein Hans, Farbhaus, 2 Man-

gen, Stadel und 1 1/2 Iuch. Wiesen: gesch. ???9 Fr.
7. Des HafnerS Haus in Rorfchach, ein Wohnhaus

lmd ein Garten: gesch. 1091 Fr.
8. Des Wcudcls Haus, ein Wohnhaus: gesch. 872 fr.

9. Des Sattlers Haus, ein Wohnhaus und ein Gar-
ten: xes?. >-?4 Fr.

ia. Der Bömlisdorgels ein Haus mit Beckerey und

Schenkgerechligkcit: gesch. Z782 Fr.
zi. Dtk Säge in Rorfchach, Haus und Stadel,

ein Garten, 2 Iuch. Neben und 1 Iuch. Weit : gesch.

s >82 Fr.
,2. Reben im Steinbruch, 1/2 Iuch, Wiesen und

z Inch. Reben: gesch. 2109 Fr.
iz. Lohstampfe und Walche allda, ein Gebäude:

gefch. 698 Fr.
14. Der Estlstall in Rorfchach., ein Wohnhaus:

gcsch. 76; Fr.

Im Diftrikt Gossan.
r. Lankenhueb in der Gemeinde Leimerfchweil, ein

altes Stadeli und 1 Iuch. Rebe» : gefch. 267 Fr.
Im Diftrikt Wyl.

1. Die Adlerschütte in Wyl: gesch. 6;? Fr.
2. Das Bindhaus allda: gefch. 6-8 Fr.
z. Das Fischergut allda, ein Haus, Hanfbündt

und 2 Iuch. Acker: gefch. 1627 Fr.
4. Die Mühle zu Brubach, obere und untere Mühle,

Bleuel, Sage, Stadel und Haberdörre, z l/2 Inch.
Wesen, 5 Iuch. Acker und ; 1/2 Iuch. Wald: gesch.

7zöz Fr.
4. Das alte Zollhaus Schwarzenbach, Haus und

Scheunes ein Karten, 1/2 Iuch. Wiesen und 1/2 Iuch.
Acker: gefch, 509 Fr.

6. Zum Hof Nicderg'halt gehörig, Iuch. Weid
und i 1/4 Iuch. Gestand: gesch. 420 Fr.

7. Erste Theil der Mühle Schuppis in Helfcrtschwyl,

4 1/2 Iuch. Wiesen und - e Inch. Acker: ge>ch. 207z Fr.
Im Distrikt Flowyl.

r. Knhlii-Eggcr Schuppis in Iontschwyl, 2 1/2

Iuch. Wiesen und >2 Iuch. Acker: gefch. 100z Fr.
2. Storchcncggcr Schuppis dito, > 1/4 Iuch. Wie»

sen und 14 Iuch. Acker: gesch. 705 Fr.
z. German Schuppis dito, 2 1/4 Iuch. Wiesen

und 6 z/4 Iuch. Acker: gesch. 749.Fr.
4. Spizü Schuppis dito, > Iuch. Wiesen und 9

Iuch. Acker: gefch. 800 Fr.
Die Munizipalitätcncommißion erstattet folgenden

Bericht, dessen Antrag angenommen wird:
B. Gesetzgeber! Infolg Beschlusses der Verwaltung^

kainmer des Cantons Thurgau vom 6. Febr. >8^,.
gestüzt auf eine Verfügung des Ministers des Innern
sollten die Militärlasten in jeder Gemeinde dem Vermö-
gen ihrer Einwohner nach vertheilt werben.

Dieser Beschluß der Verwaltungskammer erhielte iip
der Gemeinde Thundorf, in einer Gcmelndsversani-
lung vom 6 Mer; >8<-o, noch eine besondere Btkrästi.
gung, maaßen damals, wie es aus einem von der To«
talität aller gegenwärtigen Bürger unterzeichneten Pro-
tokoll sich ergicbt < jeder erklärte zufrieden zu seyn, daß

die Lieferungen, Requisitions- und Hvlzsuhrwerke untr
die Einquartierungen, von der Muuizipalität, eines jeden

Vermögen nach vertheilt werden sollen. Dieser Grund»
fatz wurde in einer fernern Gcmeindsversammlung voin
24. Icnner >8o> neuerdings und zwar wiedermal bey»

nahe einhellig bestätigt und zugleich zu Anwendung des»

selben, bey der vorhabenden destuitiven Abrechnung, ein«



besondere Commigion niedergcftzt, welcher eine umstand-

liehe Instruktion wie das Vermögen eines jeden aus-

findig gemacht und geschäzc werden solle, zugestellt wurde.

Statt diese Instruction und den ihr zum Grunde lie.

gcnden Maaßstad zu befolgen, gieng die Commißivn,

wie es scheint von andern Grundsätzen aus und enl-

warf, in Verbindung mit der Mumzipalität, ein ganz

neues, jedoch bloß provisorisches, Anlagensystem, das

der Generalversammlung vorgelegt und von ihr durch

Mehrheit der Stimmen genehmiget wurde.

Dieses Benehmen der Gemeindscommißion und Mm
Uizivalität veranlaßte 19 Bürger der Gemeinde Thundorf,
sich bey der Vcrwaltungskammer des Cantons Thurgau

zu beschwere», welche aber, in Erwägung sowohl der

Billigkeit des neuen Anlagensysrems, als aber der dnrch

die Mehrheit der Generalversammlung beschchencn Ge-

nchinigung desselben, die Pennten unterm 26. Horn,

igol, bls eine endliche, auf eine Vermögensschatzung

sich gründende Repartition werde veranstaltet werden

können, ab- und zur Bezahlung nach dem neuen Plan
auf Abrechnung hin anwies.

Iezt treten die nemlichcn 19 Bürger mit einer Pe.
titwn auf, welche an den gesetzgebenden und Vollz. Rath
zugleich gerichtet ist, beschweren sich über die Abweichung

von den frühern Beschlüssen der Generalversammlung,
über Undilligkeit des neuen Anlagsystemâ, das bloß die

Reichen begünstige und hingegen auf den Mittelmann
und den Armen drucke, und über Intrigeu, die zu

desselben Durchsetzung seyen gespielt worden; sie schlief,
sen endlich aufBeybehaltung der erstern Gemeindsschlüsse
und Aufhebung des Beschlusses der Venv. Kaminer.

Wenn die Munizipalitätscommißion, welcher Sie,
B. G. < die Untersuchung dieses Geschäfts aufgetragen,
glaubte, dasselbe gehöre vor das Forum der Gefttzge-
bung, so würde sie vor allem aus auf Mittheilung der

Petition an die Gemeinde Thundorf und auf Einholung
anfälliger Berichte von der Vcrwàngskammer antra.
gen; allein da dieser Gegenstand eine Administrations,
fache ausmacht, und der Vollz. Rath die oberste^Be»
Horde ist, welcher die Untersuchung über alle als gefttz-
widrig angezeigten Verfügungen untergeordneter Admi-
yistcatiouscollegien zukommt, anncbens die Petition selbst

an den Vollz. Rath milgerichtct ist, und wahrscheinlich
e,5 nur, etwas undeutliche Begriffe über die Verhältnisse
der gesetzgebenden Gewalt zu der höchste» Vollziehungs.
behörde sich gründende Zweifel waren, die veranlaßten,
dgß die Petition auch an die Gesetzgebung gerichtet,
und an sie übersendl wurde so geht der> Wtrag euem

CommrZion auf einfache Verwcisimg dieses Geschäfts,

an die Vollziehung. (Die Forts folgt.).

Ministerium des Innern.
Verzeichuiß derjenige» Lieferungen, welche

von Helvetic» an die fränkische Bündtmr-
Armee und an andere kantonirende oder
durchziehende Corps vom i. Irnktidor 8.
bis zum Ventvse9. (vom August 1

vis zum Merz 1801) gemacht wordeu sind:
Monat Lieferung für Preis der Liefer. Totals,!!»?.

franz. Franken, fr. Frank.
Fructidor 7000 M. Infant. ; 16,2;0

izooM.Cavàrie. 180,600
Militair-Spitäler 25,500
Fuhrwesen 166,800

687,150
Vendeminire r5,000 M. Infant. 589,500

Brumaire

Frimaire

Nivose

Pluviôse

Ventôse

z 000 M. Cavallerie z > 9,200
Militair-Spitäler 45/VOO
Fuhrwesen 288 25s

10,000 M. Infant. z 9 z,00»
2500 M Cavall. 266,000
Milit. Spitäler ZS,000
Fuhrwesen 2 19,5 00

6000 M. Infant. -Z5,8os
1500 M. Cavallerie 159,600
Milit. Spit, x 20,000
Fuhrwesen 1; r,8oo

zooo M. Infant. 117,900
looo M. Cavall. 106,400
Milit. Spit. I2/Q00
Fuhrwesen 75^000

zooo M. Infant. 117,900
zoo M. Cavall. z r, y 00
Milit. Spit. 7,5oo
Fuhrwesen 5 y, 000

zooo M. Infant. 117,900
zoo M. Cavall. Z,,9oo
Milit. Epit. 7,500-
Fuhrwesen 50,000

1,241,95»

9io,z0d'

547,200-

Z11,ZV0'

207, zoo'

207 zoo'

Totalsumme».. 4,1»«,700'
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